
1. “Der Rat beschließt gemäß § 1 Abs. 8 BauGB die Aufstellung der 1. Änderung des 
Bebauungsplanes 606/1 “Pleiser Acker” für den Bereich östlich der Erschließungsstraße 
“Am Engelsgraben” bis zur “Rethelstraße” und zwischen der Lochner Straße und der 
Mülldorfer Straße. 

 
2. “Der Rat beschließt die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gem. §§ 

3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB zum vorliegenden Bebauungsplan-Vorentwurf.” 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichsplanes sind dem Geltungsbereichsplan vom 24.09.08 
zu entnehmen, der Bestandteil des Beschlusses ist.” 
 


